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SCHUL- UND HAUSORDNUNG 
der VS St. Florian 

 
 
1. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr 

Das Schulhaus ist ab 7.00 Uhr geöffnet, aber nur für die zur Frühaufsicht  
angemeldeten Schüler/innen bzw. die Buskinder. Alle anderen Schüler/innen 
kommen erst um 7.45 Uhr ins Schulhaus. Der Zugang zur Schule erfolgt über den 
Eingang zur Stiftstraße. 
 

2. In der Garderobe, auf dem Schulweg und bei der Haltestelle werfe ich nichts 
weg und bemühe mich um Ordnung. 
 

3. Ich gehe ruhig in meine Klasse und richte meine Schulsachen her. 
 

4. Im Klassenzimmer halte ich Ordnung. 
 
5. Pausen dienen der Erholung und zum Einnehmen der Jause. Bewegte Pausen 

sprechen die LehrerInnen vorher mit den Schüler/innen ab. Ich vermeide 
unnötigen Aufenthalt sowie Laufen und Lärmen auf den Gängen, in den 
Stiegenhäusern, in der Garderobe und in den Toilettenanlagen. In den kleinen 
Pausen gibt es kein Glockenzeichen. 

 
6. Die große Pause ist von 9.45 Uhr bis 10.00 Uhr.  

Ich befolge die Anordnungen der Gangaufsicht. 
 
7. Um 11.45 Uhr habe ich wieder 10 Minuten Pause. (Jede Lehrkraft beaufsichtigt 

die Klasse, die er/sie anschließend unterrichtet.) 
 
8. Während der Unterrichtszeit darf ich das Schulhaus nicht verlassen. Sollte ich 

den Unterricht vorzeitig verlassen müssen, werde ich bei der Lehrkraft abgeholt. 
 
9. Beschädige ich etwas mutwillig, haften meine Eltern für den Schaden. 
 
10. Dinge, die den Unterricht stören, darf ich nicht in die Schule mitnehmen 

(außer der Unterricht erfordert es). Scooter, Rollerskates u.ä. sind im 
Schulgebäude nicht erlaubt. 

 
11. Sowohl Mobiltelefone als auch Smartwatches sind während der gesamten 

Schulzeit auszuschalten und in der Schultasche zu verwahren. Vor und nach dem 
Unterricht kann ich das Handy bzw. die Uhr aktivieren und anlegen.  
 



/Users/grafield/Desktop/volksschule stflorian todo/Schul- und Hausordnung_Stand 26.05.2025.docx / Stabnd: April 2025 

 

 
12. Wir begegnen einander respektvoll und höflich. Grüßen ist ein wichtiges 

Zeichen dafür!  
 
13. Pünktlichkeit ist uns allen wichtig! 
 
14. Meine Eltern müssen mich auch entschuldigen, wenn ich ministriere und das 

Schulhaus während der Unterrichtszeit verlasse. In diesem Fall übernehmen die 
Eltern die Aufsichtspflicht! 

 
15. Benütze ich den Schulbus oder ein öffentliches Verkehrsmittel, weiß ich, dass 

ich bei der Bushaltestelle keinesfalls auf die Straße laufe, damit ich mich und 
andere nicht gefährde. Ich achte auch auf die Grünanlagen rund um das 
Schulhaus und beschädige keine Fahrzeuge am Schulparkplatz. 

 
16. Von jedem Fernbleiben eines Kindes vom Unterricht ist der Klassenvorstand 

per Eltern App unverzüglich mit Angabe des Grundes von einem 
Erziehungsberechtigten zu benachrichtigen. 

 
17. Der Schulparkplatz darf zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr nur zum Parken der 

Fahrzeuge des Lehrpersonals benützt werden. Es ist Eltern und anderen 
Personen während besagter Zeitspanne behördlich untersagt, diesen Parkplatz 
als Aus- und Einstiegsstelle zu nutzen. Vor dem Schulgebäude (Wienerstraße) 
befinden sich Parkplätze, welche zum Ein- und Aussteigen der Kinder verwendet 
werden dürfen. 

 
18. Bei Kopflausbefall: Wir bitten Sie dies der Lehrkraft unverzüglich zu melden 

und nach dem Leitfaden des Landes Oberösterreich / Abteilung Gesundheit zu 
handeln. Ich besuche die Schule erst nach erfolgreicher Behandlung sowie 
Bestätigung der Erziehungsberechtigten wieder. 

 
19. Für Katastrophenfälle bzw. im Blackoutfall gibt es Alarmpläne. Alle 

Schüler/innen haben sich in solchen Fällen strikt an die Anordnungen der 
Lehrkräfte zu halten. Für die Aktualität des Abholplanes haben die Eltern Sorge zu 
tragen. 
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20. Es gilt für das gesamte Schulgebäude und für die gesamte Schulliegenschaft ein 
ausnahmsloses Rauchverbot. Der Nichtraucherschutz ist zeitlich unbegrenzt. Er 
besteht während und außerhalb der Unterrichtszeiten, auch in den Ferien, 
während der Lehrerkonferenzen, in den Sitzungen der Schulpartnerschafts-
gremien, bei Schulfesten, Schulfeiern und für Vereine und schulfremde Personen, 
denen im Zuge der Schulraumüberlassungen Räume zur Verfügung gestellt 
werden. Vom Rauchverbot betroffen sind alle Personen, die sich im Schulgebäude 
aufhalten oder dieses auch nur kurze Zeit betreten. Ebenso ist es Begleitpersonen 
bei Wandertagen, Lehrausgängen, Exkursionen und sonstigen 
Schulveranstaltungen untersagt zu rauchen. 
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Leitung der VS:  
 
 
 
Ich habe die Hausordnung der Volksschule St. Florian zur Kenntnis genommen und 
werde mich mit meinem Sohn/ meiner Tochter um die Einhaltung bemühen. 
 
Name des Kindes Klasse Datum Unterschrift des 

Erziehungsberechtigten 
    

    

    

    

    

 


